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Der Gemeinderat der Gemeinde Weßling beschließt:

Abstimmungsergebnis: 18 : 0

Ortsverband Weßling

Artikel vom 23.07.2019

Der Antrag des CSU Ortsverbandes wird zur Kenntnis genommen.1.

Zur Klarstellung und Verdeutlichung wird vorgeschlagen den § 8 der Verordnung ser Gemeinde

Weßling zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung redaktionell wie folgt zu ergänzen:

Auf die Festsetzungen zu Einfriedungen (u.a. Hecken und andere natürliche Einfriedungen) wird auf

§ 8 der Bausatzung der Gemeinde Weßling Bezug genommen. Hinweis: Die Anlieger werden durch

die Verwaltung zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Wenn in der vorgegebenen Zeit die Mängel

durch die Grundstücksbesitzer nicht behoben werden, erfolgt eine Ersatzvornahme durch die

Gemeinde Weßling. Die hierfür zu tragenden Kosten werden den Grundstückseigentümern in

Rechnung gestellt.
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